
l.Beiblatt 

Im ASVG':.iI a<;lf*~)~ "f.er,f:l()11~~5 !SE J;e~seha:t';t:ende KÜM tler 

22slA.ll. 
zu 295/J A'n't rag e b e a n t w 0 r tun S 

i ,._; I .. : _ 

Eine Antrage der Abg. Dr. pr e i f e ,r und ~ertossen, betreffend 
,-__ !~~r~~, ~~ ~!he,~~\ll\d'~'!lwalidität für freisoha.ffende Künstler und 

Wissenschaftler, hat Bun~eskanzler Ing. Raa b namenS der Bundearegie~ 
wie fOlgt beantwortet, 

'Im &twurf' d,es Allgemeinen Soeialvo!"SJ.cher\lJl8Sgeeetzes, da.s gegen ... 

-ärtig den Gegenst~nd von Bespreohungen der R~ierurigsparteien bildet, 1st 
, eine Bestimmung yorgesehen, wonach selbständige Lehrer und Erzieher, fe~er 
selbständige bildende Künstler, Musiker und Artisten, alle d,ies,e, werm die 
betreffende Beschäftigung ihren Hauptberuf und die Bauptquelle ihrer Einnahmen 

- (' 

bildet und wenn s,ie in Aus.übung ihres Berufes keine Angestellten befHt.heftiu"''1f 

in' die Pflichtversichetung, und zwar in die Kra~...e':r.·~*-- U1:ala11ver
sicherung und Fensionsversicherung einbezogen werden(§ 5 Aba.; Z., des Ent-

, . \ . 

wurfes des ASVG.). Gemäss § 14 Abs.1 Z.4 de&E~" 1V'erden diese Personen 
der ;Pens~1.()heruJlg der- Ange8teUt.Gon wugewiesen. Als Bei tragsgrundla.ge 

gilt da.s Erwerbseinkommen, das die'se Per80n~n aus der die l?flichtversioherung 

begründendenBeBehäftt~ erzielen (§ 44 Abs.l Z.3 des Entwurfes). nie 
Beiträge werden gemäss § ;1 Aba.5 des Entwurfes mit den gleiChen Hundertsätzen 

der a.llgemeinen Beitragsgrundlage bemessen, wie sie für vollversloherte 
, . 

Dienstnehmer :restge~etzt sind.und sind zur Gänze vom Versicherten zu tragen. 
Mit dieser Regelung erscheint dem der gegenständlichen Antrage 

lugl'Unde l1egendenBegehren nach Erweltermlg des VersioherUllßsschutzea in 
erhebliehem Masse Rechnung getragen. 

-.-.--.-.-
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